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Beschlussvorlage 
 
Neufassung der Stellplatzsatzung der Gemeinde Cölbe 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium Am Status 
Gemeindevorstand 23.08.2023  
Ausschuss für Klimaschutz, Infrastruktur, Mobilität und 
Naturschutz 

04.10.2023 vorberatend 

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 04.10.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung 10.10.2023 beschließend 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Neufassung der Stellplatzsatzung der Gemeinde Cölbe ge-
mäß dem beigefügten Entwurf.  
 

 
Begründung: 
Der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) hat in seiner Veröffentlichung vom 17.07.2023 auf 
eine aktualisierte Muster-Stellplatzsatzung hingewiesen. Anlass für die Überarbeitung war in erster 
Linie das Inkrafttreten des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes (GEIG), welches Vorga-
ben macht, inwiefern Stellplätze mit Lade- und Leitungsinfrastrukturen für Elektromobilität auszu-
statten sind. Weiterhin wurde auf Grundlage der Hessischen Bauordnung eine eigene Regelung für 
Fahrradabstellplätze in die Muster-Stellplatzsatzung aufgenommen. Die Erläuterung des HSGB zur 
Aktualisierung der Stellplatzsatzung ist beigefügt. 
Beibehalten in der Satzung der Gemeinde wurde, dass ein Ersatz notwendiger Stellplätze für Pkw 
durch Abstellplätze für Fahrräder nicht in Betracht kommt. 
 
Ziel und Gesamtkosten bei Projekten, Kostendeckungsgrad, Deckung: 
Ziel ist, die derzeit gültige Stellplatzsatzung der Gemeinde Cölbe an die geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen anzupassen. 
 
Maßnahme wurde auf Förderfähigkeit geprüft: 
Entfällt. 
 
Anlagen: 
1. HSGB_Stellplatzsatzung-erlaueterungen_Juli 2023 
2. Anlage zur Stellplatzsatzung_20230811 
3. Stellplatzsatzung 
4. Stellplatzsatzung_Entwurf_20230811 
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Beteiligte: 
- HSGB 
- Abteilung IV 
 
 




